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Protokollauszug 
2. Sitzung vom 26. Januar 2022 
 
 
 
Feh ler! Verwei squel le k onnt e n ich t gef unde n wer den .  

24/2022 5.2.2.3 
 

Frühförderbegleitung zeppelin - familien startklar, 
Leistungsvereinbarung ab 2022 
Jährlich wiederkehrende Ausgabe von Fr. 14'000.00 

 

 
1. Ausgangslage 
 
Mit SRB 275 vom 18. Dezember 2019 hat der Stadtrat einen Kredit über Fr. 212'800.00 für die Jahre 

2020 und 2021 bewilligt. Gleichzeitig genehmigte der Stadtrat die Anpassung der Leistungsverein-

barung mit "zeppelin – familien startklar" (zeppelin), wonach die Anzahl Familienplätze im Laufe der 

Jahre 2020 und 2021 reduziert wurden. Da der Kredit nur für die Jahre 2020 und 2021 genehmigt 

wurde, hat die Abteilung Soziales die Leistungsvereinbarung mit zeppelin fristgerecht per Ende 2021 

gekündigt. 
 
Mittlerweile sind die Angebote von zeppelin teilweise in die Leistungsvereinbarung mit dem Kanton 

Zürich, Amt für Jugend und Berufsberatung (AJB) unter ergänzende Erziehungshilfen aufgenommen 

worden und werden damit auch von Seiten des Kantons finanziert. Nicht Teil der Finanzierung sind 

Gruppentreffen und Begleitung von Familien während der Schwangerschaft. Für diese Leistungen 

müssen bei Bedarf weiterhin die Gemeinden aufkommen.  
 
Die genannten Dienstleistungen von zeppelin sind für die Stadt bzw. für die Anspruchsgruppe wei-

terhin von Interesse. Der Abschluss einer weiteren Leistungsvereinbarung scheint deshalb sinnvoll.  
 
 
2. Leistungsangebot 
 
Aufgrund der guten Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit zeppelin sowie dem zielgerichteten und 

nachhaltigen Arbeiten sollen nachstehende Leistungen weiterhin genutzt werden können:  
 
– 11 Gruppentreffen: Die Gruppentreffen fördern den Austausch und die Vernetzung unter den 

teilnehmenden Familien und deren Kenntnis sowie Nutzung von hilfreichen, unterstützenden 

Angeboten und Einrichtungen in der Gemeinde und Region. Den Kindern ermöglichen sie erste 

Spielerfahrungen in einer Kindergruppe mit Gleichaltrigen.  
– 1 Familienplatz: Familien mit mehrfachen psychosozialen Belastungen sollen frühzeitig, mög-

lichst schon während der Schwangerschaft erreicht werden und auf freiwilliger Basis unterstützt, 

gebildet und beraten werden, so dass sie zu ihren Kindern von Beginn an eine gute Bindung 

aufbauen können. Schwangere sollen den Nutzen der Frühförderbegleitung erkennen und mo-

tiviert sein, die weitere Begleitung nach zwei bis drei Monaten nach der Geburt des Kindes bis 

zum 3. Lebensjahr beim AJB zu beantragen. 
 
Die Kosten für 11 Gruppentreffen belaufen sich pro Jahr auf Fr. 6'200.00. Die Kosten für einen Fa-

milienplatz belaufen sich pro Jahr auf Fr. 7‘780.00. Für beide Leistungen kann sich die Gemeinde im 

Rahmen von KIP 2plus bis Ende 2023 50 % zurückerstatten lassen. 
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Kosten für 11 Gruppentreffen pro Jahr Fr.   6'200.00 
Kosten für einen Familienplatz und Pflege des Netzwerks Fr.   7'780.00 
Total Kosten pro Jahr: Fr. 13'980.00 
 
Die Kosten sind im Budget 2022 eingestellt. 
 
 
3. Erwägungen 
 
Die Erfahrungen mit zeppelin sowie der Nutzen der angebotenen Dienstleistungen sind, wie bereits 

im SRB 275 vom 18. Dezember 2019 beschrieben unverändert positiv: "Die Erfahrungen der Beglei-

tung durch zeppelin sind positiv. Die Leistungen erreichen jene Familien mit entsprechenden Bedürf-

nissen, die Arbeitsweise der Mitarbeitenden ist professionell, zielgerichtet, umsichtig und nachhaltig. 

Mit den Familien werden individuelle Ziele erarbeitet. Die Fortführung der Zusammenarbeit zwischen 

zeppelin und der Stadt ist sinnvoll." Der Abschluss einer erneuten Leistungsvereinbarung und damit 

die Genehmigung einer wiederkehrenden Ausgabe von aufgerundet Fr. 14'000.00 scheint sinnvoll 

und für die betroffenen Familien zielführend. 
 
 
Der Stadtrat beschliesst: 

1. Die Leistungsvereinbarung für 11 Gruppentreffen und einen Familienplatz mit "zeppelin – fami-

lien startklar" sowie die dazu notwendige jährlich wiederkehrende Ausgabe von Fr. 14'000.00 

wird genehmigt. 

2. Der Ressortvorsteher Alter und Soziales sowie die Abteilungsleitung Soziales werden ermäch-

tigt, die Leistungsvereinbarung zwischen der Stadt Schlieren und "zeppelin – familien startklar" 

zu unterzeichnen. 

3. Mitteilung an 
– zeppelin – familien startklar, Seefeldstrasse 29, 8008 Zürich 
– Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften 
– Abteilungsleiterin Bildung und Jugend 
– Sozialbehörde 
– Abteilungsleiterin Soziales 
– Archiv 

 
Status: öffentlich 
 
 
 
Stadtrat Schlieren 
 
 
 
Markus Bärtschiger 
Stadtpräsident 

 Janine Bron 
Stadtschreiberin 
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